
78 9. Abschnitt

an Stelle des Eides gestattet, eine Erklärung unter 
der Beteuerungsformel seiner Religionsgesellschaft 
ahgibt;

2. derjenige, welcher als Partei, Zeuge oder Sach
verständiger einen Eid geleistet hat, in gleicher 
Eigenschaft eine Versicherung unter Berufung auf 
den bereits früher in derselben Angelegenheit ge
leisteten Eid ahgibt, oder ein Sachverständiger, 
welcher als solcher ein für allemal vereidet ist, eine 
Versicherung auf den von ihm geleisteten Eid abgibt;

3. ein Beamter eine amtliche Versicherung unter Be
rufung auf seinen Diensteid abgibt.

Falsche Versicherung an Eides Statt.
§ 156

(1) Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an 
Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versiche
rung wissenilich falsch ahgibt oder unter Berufung auf 
eine solche Versicherung wissentlich falsch aussagl, wird 
mit Gefängnis von einem Monat bis zu drei Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
Anm.: Vgl. Anm. zu § 153.

§ 156a
(fortgefallen)

Anm.t Vgl. Anm. zu § 153.

Eidesnotstand.
§ 157

(1) Hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich eines 
Meineids, einer falschen Versicherung an Eides Statt 
oder einer falschen uneidlichen Aussage schuldig gemacht.
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